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Einladung zur a.o. 76. Generalversammlung vom 
10. März 2022 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wie bereits im Rahmen des Informationsversandes zur Steuer-Initiative „Jetz si mir draa“ inkl. 
Gegenvorschlag angekündigt, hat der VSEG-Vorstand beschlossen, zu diesem Thema eine aus-
serordentliche Generalversammlung durchzuführen. Die a.o. Generalversammlung findet am 
Donnerstag, 10. März 2022, 17.00 – 19.00 Uhr, im Alten Spital Solothurn (grosser Saal) statt. 
 

In der Beilage erhalten Sie nun noch das Protokoll der letzten a.o. Generalversammlung sowie 
den Antrag zum Geschäft Steuer-Initiative / Gegenvorschlag. Die übrigen Unterlagen haben wir 
Ihnen bereits zugestellt oder diese können auch auf unserer Website www.vseg.ch heruntergela-
den werden. Mit dem beiliegenden Stimmzettel können Sie Ihre Gemeindestimmen (pro Gemein-
de zwei Stimmen) an der a.o. Generalversammlung zu den traktandierten Geschäften abgeben. 
 
 

TRAKTANDEN 
 

1. Traktandenliste zur a.o. 76. Generalversammlung – Genehmigung 
 

2. Protokoll der a.o. 75. Generalversammlung – Genehmigung 
 

3. Steuer-Initiative „Jetz si mir draa“ inkl. Gegenvorschlag zur Initiative 
 a) Präsentation Gegenvorschlag durch Regierungsrat Peter Hodel 
 b) Präsentation Initiative „Jetz si mir draa“ durch Rémy Wyssmann (Mitglied Initiativkomitee 

und Kantonsratsmitglied) 
 c) Präsentation VSEG-Vorstandsbeschluss durch VSEG-Präsident Roger Siegenthaler 
 d) Eintreten und Detailberatung 
 e) Behandlung von eingereichten Anträgen 
 f) Schlussabstimmung und Parolenfassung 
 
 
 

Obergerlafingen, 8. Februar 2022 
 
 
 

VERBAND SOLOTHURNER EINWOHNERGEMEINDEN 
Der Geschäftsführer 
 
 
 
 
Thomas Blum 
 
 

Covid-Vorschriften: Aufgrund der aktuellen Covid-Lage ist es möglich, dass die Versammlung 
physisch durchgeführt werden kann. Es gelten aktuell noch die Zertifikatsvorschriften. Es ist je-
doch davon auszugehen, dass der Bundesrat am 16. Februar 2022 weitere Lockerungen verkün-
det und die a.o. Generalversammlung anschliessend nur noch mit der Masken-Tragpflicht belegt 
ist. Es gelten jedoch auf jeden Fall die Covid-Vorschriften, die am 10. März 2022 gültig sind! 
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